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Einladung 
 

Stadt Erlangen 

Kultur- und Freizeitausschuss 
1. Sitzung      Mittwoch,  03.02.2021      16:00 Uhr      Ratssaal, Rathaus 

 

Öffentliche Tagesordnung  -  16:00 Uhr  

 
1. Mitteilung zur Kenntnis 

 

 

 

1.1. E- Werk Kulturzentrum, Erneuerung der lufttechnischen Anlage für 
das Kino, Beschluss der Vorentwurfs- und Entwurfsplanung 

 

242/038/2020 

Kenntnisnahme 

1.2. „dive in.“ - Förderung der Kulturstiftung des Bundes 

 

44/004/2021 

Kenntnisnahme 

1.3. Street Art - Bewertung des Pilotprojekts an der südlichen Giebelwand 
des Museumswinkels 

 

472/001/2021 

Kenntnisnahme 

2. Umweltreferat berichtet zum Nachhaltigkeitsbericht 

Mündlicher Bericht 

31/055/2021 

Kenntnisnahme 

3. Organisatorische Änderungen im Referat Bildung, Kultur und Jugend 
(Ref. IV)  
Entwicklung einer neuen Aufbau- und Ablauforganisation sowie Per-
sonalbemessung für das Bürger-Kultur-Büro (BüKo) und dessen 
Schnittstellen im Kultur- und Bildungscampus (KuBiC) Frankenhof 
und deren Implementierung sowie folgende Auswirkungen auf die 
Ämter 41, 47 und 51 

 

112/036/2021 

Gutachten 

4. Dringlichkeitsantrag zum BWA am 12.01.2021: Sicherung und Wie-
derverwendung des Fassadenmosaiks am Gebäude Schallershofer 
Straße 14 

Die Unterlagen werden nachgereicht 

IV/007/2021 

Gutachten 

5. Anfragen 

 

 

 

 
Ich darf Sie hiermit zu dieser Sitzung einladen. 

Erlangen, den 27. Januar 2021 

STADT ERLANGEN 
gez. Dr. Florian Janik 
Oberbürgermeister 

 

Falls Tagesordnungspunkte dieser Sitzung aus Zeitgründen auf den nächsten Termin verschoben werden 
müssen, bitten wir Sie, die entsprechenden Unterlagen aufzubewahren und erneut mitzubringen. 

Die Sitzungsunterlagen können auch unter www.ratsinfo.erlangen.de abgerufen werden. 
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Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
Ref. VI/24 Amt für Gebäudemanagement 242/038/2020 
 

E- Werk Kulturzentrum, Erneuerung der lufttechnischen Anlage für das Kino, 
Beschluss der Vorentwurfs- und Entwurfsplanung 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Bauausschuss / Werkausschuss für 
den Entwässerungsbetrieb 

01.12.2020 Ö Beschluss einstimmig angenommen 

Kultur- und Freizeitausschuss 03.02.2021 Ö Kenntnisnahme  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
Amt 41, Amt 14  
 
 

I. Antrag 
Der vorliegenden Vor- und Entwurfsplanung mit Kostenberechnung für die Erneuerung der luft-
technischen Anlage des Kinos des E- Werk Kulturzentrum wird zugestimmt. Die Entwurfsplanung 
soll der Ausführungsplanung zu Grunde gelegt werden. Die nächsten Planungsschritte sind zu 
veranlassen.  
 
 

II. Begründung 
 

1. Ergebnis/Wirkungen 
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

Erneuerung der lufttechnischen Anlage für das Kino des E- Werk Kulturzentrum 
 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

In der Lüftungszentrale der Kinolüftung am E- Werk wurden asbesthaltige Wandverkleidungen 
fachgerecht entfernt. Hierzu war es notwendig, die bestehende Lüftungsanlage auszubauen. 
Ein Wiedereinbau der ca. 40 Jahre alten Anlage war nicht zielführend und die Anlage wurde 
daher entsorgt. Die Wiederaufnahme des Betriebs der Clubbühne und des Kinos bedingt je-
doch nun die Installation einer Neuanlage nach heutigen technischen Standard. 
Daneben werden im Umfeld der Lüftungszentrale bauliche Anpassungsarbeiten wie die Bear-
beitung von Abbruchkanten, Putz- und Malerarbeiten, sowie Flaschnerarbeiten im Bereich der 
Zu- und Ablufthutzen im Dachbereich notwendig. 
 
Geplante Bauausführung: 
Ausführungsbeginn (geplant)  Februar 2021 
Fertigstellung (geplant)   April 2021 
 
Baukosten: 
KGR 300, Baumeisterarbeiten      14.056,42 € 
KGR 400, technische Gebäudeausstattung  118.890,73 € 
KGR 700, Baunebenkosten/Planung     39.417,76 € 
 
Summe:       172.364,91 € 
 
 
Das Ergebnis der Kostenberechnung kann zum derzeitigen Planungszeitpunkt nur mit einer 
Genauigkeit von +/- 10 % ermittelt werden. 

Ö  1.1Ö  1.1
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3. Prozesse und Strukturen 

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

Bauliche Umsetzung der Ausführungsplanung durch Ausschreibung und Vergabe der Leistun-
gen gemäß VOB 
 
Projektsteuerung durch Amt 24/GME 
Projektleitung durch Sachgebiet 242-1/BU, und Sachgebiet 242-2/BT 
 

4. Klimaschutz: 
 

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz: 
 

  ja, Ersatz der Altanlage durch eine im Betrieb wirtschaftlichere Anlage 
 

 

5. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Investitionskosten: € 173.000 bei IPNr.: 573.410 
Sachkosten: € bei Sachkonto:  
Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 
Folgekosten € bei Sachkonto: 
Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 
Weitere Ressourcen  
 

Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden auf IPNr. 573.410 
   sind nicht vorhanden 

 
Bearbeitungsvermerk des Revisionsamtes 
 
Die Entwurfsplanungsunterlagen mit ergänzender Kostenermittlung haben dem Revisionsamt 
gemäß Nr. 5.5.3 DA-Bau vorgelegen und wurden einer kurzen Durchsicht unterzogen. 
Bemerkungen waren 
 
  nicht veranlasst 
  veranlasst (siehe anhängenden Vermerk) 
 
       17.11.20 gez. Auernhammer 

      ………………………………………………. 
        Datum, Unterschrift 

 
 
 
Anlagen:  
 

4



 Seite 3 von 3 

 
III. Abstimmung 

 
Beratung im Gremium:  Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb am 
01.12.2020 
 
Ergebnis/Beschluss: 
Der vorliegenden Vor- und Entwurfsplanung mit Kostenberechnung für die Erneuerung der luft-
technischen Anlage des Kinos des E- Werk Kulturzentrum wird zugestimmt. Die Entwurfsplanung 
soll der Ausführungsplanung zu Grunde gelegt werden. Die nächsten Planungsschritte sind zu 
veranlassen.  
  
 
mit 11  gegen 0   Stimmen 
 
M. Thurek A. Dietrich      
Vorsitzende/r Schriftführer/in 
 
 
 
 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
IV/44 Theater 44/004/2021 
 

„dive in.„ - Förderung der Kulturstiftung des Bundes 

Beratungsfolge Termin N/Ö Vorlagenart Abstimmung 

 
Kultur- und Freizeitausschuss 03.02.2021 Ö Kenntnisnahme  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 
 
 
Theater erhält Förderung der Kulturstiftung des Bundes für Digitalprojekt 

Die Kulturstiftung des Bundes fördert das Theater Erlangen im Rahmen von „dive in. Programm für 

digitale Interaktionen“ mit Fördergeldern in Höhe von 182.300 Euro. Bis Ende 2021 werden Kultur-

institutionen dabei unterstützt, mit innovativen digitalen Dialog- und Austauschformaten auf die 

aktuelle pandemiebedingte Situation zu reagieren. Hierfür werden 10 Millionen Euro aus dem Ret-

tungs- und Zukunftspaket der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien NEU-

START KULTUR zur Verfügung gestellt. Insgesamt erhalten 68 Projekte gegenwartsorientierter 

Kulturinstitutionen sowie Gedenkstätten, Bibliotheken, Soziokulturelle Zentren, Archive mit Archiv-

gut in künstlerischen Sparten und Festivals Unterstützung durch das Programm „dive.in“. 

Das Theater Erlangen hat sich mit dem Projekt „DDP – Digital Dialog Plakat“ (Arbeitstitel) bewor-

ben, das eine Erweiterung der bestehenden Theater-App für Android und iOS umfasst.  

Momentan lösen Bilder wie z. B. die Stückplakate, die in der Stadt präsent sind, mit Hilfe der App 

eine kurze Animation aus, welche weitere Inhalte oder Assoziationen rund um die Inszenierung 

ermöglicht. Nun soll die App völlig neu aufgestellt werden, damit sie eine Spielfläche für zahlreiche 

Interaktionen werden kann. Verschiedene Prototypen der App sollen für und mit unterschiedlichen 

Zielgruppen entwickelt werden, um Erlanger*innen aktive Teilhabe am Theater zu ermöglichen.  

Die Planungen haben gerade begonnen, erste Erfolge und Präsentationen soll es zum Spielzeit-

auftakt geben. Das Projekt muss bis zum 31.12.21 umgesetzt sein.  

Durch die Finanzierungen kann das Theater Erlangen auf eine ganz neue Form der Vermittlung 

und Teilhabe zugreifen und langfristig, über 2021 hinaus, mit der App und ihren neuen Möglichkei-

ten arbeiten.  

 
Anlagen: -  
 
 

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 

Ö  1.2Ö  1.2
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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
IV/47/GA020 Kulturamt 472/001/2021 
 

Street Art - Bewertung des Pilotprojekts an der südlichen Giebelwand des 
Museumswinkels 

Beratungsfolge Termin N/Ö Vorlagenart Abstimmung 

 
Kultur- und Freizeitausschuss 03.02.2021 Ö Kenntnisnahme  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
Amt für Gebäudemanagement, Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung, Untere Denkmal-
schutzbehörde 
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 
 
In der Vorlage 47/001/2020 vom 8.7.2020 wurde eine Kostenaufstellung mit Bewertung des Pilot-
projekts Street Art an der südlichen Giebelwand des Museumswinkels angekündigt. Diese sollte 
als Grundlage für eine Entscheidung für oder gegen die Fortführung des Street-Art-Projekts in Er-
langen dienen. Der Stadtrat kam dem Bericht fraktionsübergreifend zuvor und beschloss für 2021 
eine Summe von 30.000 € zur Fortführung von Street Art. Dennoch möchte Amt 47 den Kurzbe-
richt nicht schuldig bleiben.  
 
 
Wettbewerb & Pilotprojekt Street Art am Museumswinkel 

Durchführung: Amt 47 AL / Abt. 472 

Externe Projektleitung: Simon Horn, Agentur HIGHLIGHTZ 

 

Nach einer europaweiten Recherche nach geeigneten Street-Art-Künstler*innen wurden im März 
2020 insgesamt 40 internationale Künstler*innen um Einreichung von Portfolios gebeten. Nach 
Sichtung und Bewertung dieser Portfolios wählte eine Vorjury am 20.04.2020 fünf künstlerische 
Positionen aus, die mit einem Entwurf eines Kunstwerks für die Fassade des Museumswinkels 
beauftragt wurden. Vorgabe an die eingeladenen Künstler*innen war eine inhaltliche Beschäfti-
gung mit der Geschichte des Hauses, die im Entwurf erkennbar werden sollte. 

Am 24.06.2020 bestimmte die Jury, bestehend aus den Mitgliedern der Erlanger Kunstkommissi-
on, aus den fünf Wettbewerbseinreichungen den Entwurf des Frankfurter Künstler Case Maclaim 
(Andreas von Chrzanowski) zum Siegerentwurf des Wettbewerbs. Realisiert wurde das Kunstwerk 
in der Zeit vom 24.08. bis 06.09.2020, eingeweiht wurde es am Montag, den 07.09.2020 unter 
Coronabedingungen. 

 

Die Kosten des Gesamtprojekts betrugen gerundet 48.200 € und blieben somit hinter den kalkulier-
ten Kosten von 60.000 € zurück. Sie setzen sich zusammen wie folgt:  

 

 

Ö  1.3Ö  1.3
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Projektleitung, externe Begleitung, Wettbewerb 16.200,00 € 

Honorare für künstlerische Entwürfe aus dem 
Wettbewerb 

6.340,00 € 

Nebenkosten wie Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit, Vernissage, Dokumentation, technisches 
Equipment zur Umsetzung etc. 

5.650,00 €  

  

Siegerhonorar + Umsetzungshonorar Künstler 20.000,00 € 

Gesamt 48.190,00 € 

 

 

Die Realisierung und Einweihung des Wandbildes hat regional und überregional ein großes, positi-
ves Presseecho ausgelöst (Print, Radio und Fernsehen). Auch die Reaktionen aus der Bevölke-
rung ergaben ein durchweg positives Stimmungsbild. Daraus ist der Wunsch gegenüber der Stadt 
ableitbar, die Gestaltung des öffentlichen Raums durch Street Art fortzusetzen. Das Image der 
Stadt profitiert durch hochqualitative und gut platzierte Street Art. 

Für zukünftige Projekte hat das Kulturamt die Option, auf die im Vorfeld des Wettbewerbs gesam-
melten Portfolios zurückzugreifen und direkte Beauftragungen durchzuführen. Durch den Wegfall 
der Organisations- und Durchführungskosten des Wettbewerbs erscheint der bereits vom Stadtrat 
genehmigte Kostenrahmen von 30.000,00 € als realistisch. Amt 47 steigt nun in die Suche nach 
einer geeigneten zweiten Fassade ein.  

  
 
 
Anlagen:  
 
 

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 
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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
VII/31 Amt für Umweltschutz und Energiefragen 31/055/2021 
 

Umweltreferat berichtet zum Nachhaltigkeitsbericht 

Beratungsfolge Termin N/Ö Vorlagenart Abstimmung 

 
Kultur- und Freizeitausschuss 03.02.2021 Ö Kenntnisnahme  
Jugendhilfeausschuss 04.02.2021 Ö Kenntnisnahme  
Bauausschuss / Werkausschuss für 
den Entwässerungsbetrieb 

09.02.2021 Ö Kenntnisnahme  

Haupt-, Finanz- und Personalaus-
schuss 

10.02.2021 Ö Kenntnisnahme  

Bildungsausschuss 11.03.2021 Ö Kenntnisnahme  
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsaus-
schuss / Werkausschuss EB77 

23.02.2021 Ö Kenntnisnahme  

Bildungsausschuss 11.03.2021 Ö Kenntnisnahme  
Sportausschuss 27.04.2021 Ö Kenntnisnahme  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
Frau Bock und Herr Lennemann berichten über den Nachhaltigkeitsbericht Stadt Erlangen, der im 
Dezember 2020 veröffentlicht wurde.  
 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 
 
Die Agenda 2030 und mit ihr die Sustainable Development Goals – auch SDGs, 17 Nachhaltig-
keitsziele – wurden im September 2015 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen in 
New York verabschiedet. 193 Länder haben unterzeichnet und sich damit zur Umsetzung der 
Agenda bis 2030 bekannt. Die SDGs gelten für alle Staaten dieser Welt, für Entwicklungsländer, 
Schwellenländer und Industriestaaten. Die 17 Ziele berücksichtigen erstmals alle drei Dimensionen 
der Nachhaltigkeit – Soziales, Umwelt, Wirtschaft. Die Ziele sind den zentralen Themen Mensch, 
Planet, Wohlstand, Frieden und Partnerschaft zugeordnet.  
 
Dabei kommt gerade den Kommunen eine wichtige Bedeutung zu, denn dort entscheidet sich kon-
kret, welche Maßnahmen und Strategien erfolgreich umgesetzt werden können.  
Die Bertelsmann Stiftung hat gemeinsam mit vielen Partnern u.a. Deutscher Städtetag die „SDG-
Indikatoren für Kommunen“ veröffentlicht, um den Stand der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele 
messbar zu machen. Diese Indikatoren sind unverzichtbar, wenn es darum geht, nachhaltige Ent-
wicklungen transparent und messbar zu machen.  
 
Der Nachhaltigkeitsbericht der Stadt Erlangen orientiert sich an diesen Indikatoren für Kommunen. 
Die Stadtverwaltung hat daraus Unterziele ausgewählt und drei weitere Indikatoren (Wärme- und 
Stromverbrauch der städtischen Gebäude und Einrichtungen, geförderter Wohnungsbau) neu hin-
zugefügt.  
 
Auch die Stadt Erlangen hat sich zum Ziel gesetzt, die Agenda 2030 umzusetzen. Zusammen mit 
weiteren 149 Kommunen in Deutschland gehört Erlangen mit zu den ersten Zeichnungs-
kommunen der Musterresolution „2030 – Agenda für Nachhaltige Entwicklung: Nachhaltigkeit auf 
kommunaler Ebene gestalten.“  

Ö  2Ö  2
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Der vorliegende Nachhaltigkeitsbericht soll verschiedene Zwecke erfüllen. In erster Linie soll der 
Stadtrat eine Grundlage für Entscheidungen zum Stand der Umsetzung der 17 Ziele in der Stadt 
Erlangen erhalten.  
 
Download Nachhaltigkeitsbericht:  
 
https://www.erlangen.de/desktopdefault.aspx/tabid-1750/3886_read-38066/ 
 
 
 
Anlagen:  
 
 

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
Ref. III/11 Personal- und Organisationsamt 112/036/2021 
 

Organisatorische Änderungen im Referat Bildung, Kultur und Jugend (Ref. IV)  
Entwicklung einer neuen Aufbau- und Ablauforganisation sowie 
Personalbemessung für das Bürger-Kultur-Büro (BüKo) und dessen Schnittstellen 
im Kultur- und Bildungscampus (KuBiC) Frankenhof und deren Implementierung 
sowie folgende Auswirkungen auf die Ämter 41, 47 und 51 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Kultur- und Freizeitausschuss 03.02.2021 Ö Gutachten  

Haupt-, Finanz- und Personalaus-
schuss 

10.02.2021 Ö Gutachten  

Stadtrat 24.02.2021 Ö Beschluss  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
Ref. IV, Amt 41, Amt 47, Amt 43, Amt 51, PR 
 
 

I. Antrag 
 

1. Das Bürger-Kultur-Büro (BüKo im KuBiC) inkl. Schnittstelle Hausverwaltung, Veranstaltungstechnik 
und Systemadministration wird zum 01.04.2021 bei Amt 41, Abteilung Kultur- und Bildungscampus 
angesiedelt. 

2. Für die Umsetzung der neuen Aufbauorganisation des Bürger-Kultur-Büros im Kultur- und  
Bildungscampus sind insgesamt ca. 5,00 VZÄ erforderlich, die im Stellenplanverfahren 2022 von 
Ref. IV/Amt 41 beantragt werden. 

3. Das Amt für Soziokultur (Amt 41) erhält zum 01.04.2021 eine neue Aufbauorganisation und wird in 
das Amt für Stadtteilarbeit umbenannt. 

4. Das Kulturamt (Amt 47) erhält zum 01.04.2021 eine neue Aufbauorganisation. 

5. Die Aufgabe „Kinderkulturbüro“ (bislang Teil v. Abt. 412) wird bei Amt 47 angesiedelt. 

6. Die Aufgabe „Kulturförderung“ (bislang Teil v. Abt. 411) wird zwischen Amt 41 und Amt 47 aufge-
teilt. 

7. Das Stadtjugendamt (Amt 51) erhält zum 01.04.2021 die Aufgabe „Abenteuerspielplätze“ (bislang 
Teil v. Abt. 411), die bei Abt. 513 Jugendsozialarbeit und Jugendarbeit angesiedelt wird, sowie die 
Aufgabe „Eltern-Kind-Gruppenarbeit“ (bislang Teil v. Abt. 412) die bei Amt 51, Abt. 514-4 Familien-
pädagogische Einrichtungen und Familienstützpunkte, Koordinierungsstelle Familienbildung ange-
siedelt wird. 

8. Die Verwaltung wird beauftragt die Ziffern 1-7 in den kommenden Monaten umzusetzen. 
 
 
 

II. Begründung 
 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

1.1 Zielstellung 
Der zukünftige Kultur- und Bildungscampus (KuBiC) der Stadt Erlangen benötigt ein Organisa-
tionskonzept, in dem eine geeignete Ausgestaltung der Aufbau- und Ablauforganisation für das 
Bürger-Kultur-Büro (BüKo) dargestellt ist, und das eine Bemessung der für den Betrieb des 
BüKos notwendigen Personalressourcen umfasst.  

Ö  3Ö  3
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Um ein systematisches ganzheitliches Organisationskonzept für das BüKo als zentrale Steue-
rungsinstanz und erste Anlaufstelle für Bürger*innen und Nutzer*innen im KuBiC zu entwickeln, 
hat die Stadt Erlangen die Beratungsfirma gfa | public beauftragt. 
 

 
Abbildung 1: Bürger-Kultur-Büro und beteiligte Nutzer*innen im KuBiC 

Über den Zeitraum von April bis Dezember 2020 wurde in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt, 
dem Amt für Soziokultur, dem Personal- und Organisationsamt, der Volkshochschule sowie 
weiteren Nutzer*innen des zukünftigen KuBiCs (siehe dazu Abbildung 1) ein Organisations-
entwicklungsprozess durchgeführt. Die dafür verwendete methodische Herangehensweise so-
wie die ausgearbeiteten Ergebnisse des Organisationskonzepts werden nachfolgend darge-
stellt. 

 
1.2 Methodische Herangehensweise 

In Anlehnung an das vom Bundesministerium des Innern (BMI) empfohlene Vorgehen1 für die 
systematische Ausarbeitung von Organisationskonzepten wurden im Projektverlauf folgende 
sechs Dimensionen schrittweise bearbeitet:  
 
 

 
Abbildung 2: Systematisches Vorgehen bei der Entwicklung des Organisationskonzepts gemäß BMI. 

 
Ausgehend von den Zielen und der Strategie, die mit dem KuBiC und dem BüKo verfolgt wer-
den, wurden diejenigen Aufgaben abgeleitet, die zukünftig im BüKo wahrgenommen werden 
müssen, damit die Erreichung dieser Ziele gelingt und ein reibungsloser Ablauf im KuBiC si-
chergestellt ist. Diese notwendigen Aufgaben unterteilen sich in vier Aufgabenbereiche (Front 
Office, Back Office, KuBiC operativ und KuBiC strategisch) und sind nachfolgend in Form einer 
Aufgabenlandkarte für das BüKo dargestellt. Zusätzlich wurden die Aufgabenlandkarten der 
Nutzer*innen ausgearbeitet und liegen den Projektgruppenmitgliedern vor.  

                                                
1Bundesministerium des Inneren / Bundesverwaltungsamt (Hrsg.) – Handbuch für Organisationsuntersu-
chungen und Personalbedarfsermittlungen (2018); online abrufbar unter 
https://www.orghandbuch.de/OHB/DE/ohb_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=28  
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Abbildung 3: Aufgabenlandkarte Bürger-Kultur-Büro 

Auf die Definition der Aufgaben im BüKo folgte die Ausarbeitung der relevanten Prozesse und 
Prozessschritte, die für die Wahrnehmung dieser Aufgaben notwendig sind. Durch die Be-
schreibung von idealtypischen SOLL-Prozessen, die übergreifend für alle Nutzer*innen im Ku-
BiC gelten, konnten Synergieeffekte durch die Homogenisierung der nutzer*innenspezifischen 
Aufgabenwahrnehmung realisiert werden. Die detaillierten Prozessbeschreibungen für alle 
BüKo-Aufgaben weisen relevante Schnittstellen zu benachbarten Prozessen der Nutzer*innen 
im KuBiC auf und liegen in einem Prozesskatalog in Excel vor. Dieser Prozesskatalog differen-
ziert zudem für die unterschiedlichen Aufgaben, in welchem Ausmaß diese für die einzelnen 
Nutzer*innen im KuBiC wahrgenommen werden müssen (1. vollumfänglich, 2. teilweise, 3. kei-
ne Wahrnehmung) und stellt die Grundlage zur Ermittlung der benötigten Personalressourcen 
(siehe Abschnitt 1.5 Ergebnisse der Personalbedarfsermittlung) im BüKo dar.  
 

1.3 Empfehlungen zur aufbauorganisatorischen Verortung des KuBiCs 
Als weitere Fragestellung galt es im Projektverlauf zu beantworten, welche aufbauorganisatori-
sche Verortung für den KuBiC innerhalb der Stadt Erlangen am geeignetsten ist.  
Die Frage der zukünftigen aufbauorganisatorischen Verortung des KuBiCs in der Stadt Erlan-
gen kann auf Basis unterschiedlicher Argumente und Kriterien beantwortet werden, wobei so-
wohl die fachliche als auch die organisatorische Perspektive zu berücksichtigen ist. 
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In einem gemeinsamen Arbeitstreffen der Referentin von Referat IV - Kultur, Bildung und Ju-
gend und den Amtsleitungen von Amt 41 und 47 wurden die jeweiligen Vor- und Nachteile der 
möglichen aufbauorganisatorischen Optionen aus fachlicher, aufgabenorientierter Perspektive 
diskutiert. gfa | public begleitete dieses Arbeitstreffen und unterstützte bei der kritischen Würdi-
gung von Argumentationen für die drei unterschiedlichen Optionen: 
 

Option 1: Ansiedlung in Amt 41 
Option 2: Ansiedlung in Amt 47 
Option 3: Ansiedlung als Stabstelle in Referat IV 
 

Im Rahmen dieses Arbeitstreffens wurde ausgearbeitet, dass im Sinne der aufgabenorientier-
ten Perspektive Amt 41 zukünftig die „Stadtteilarbeit“ stärker in den Fokus nehmen wird. Ein 
Schwerpunkt davon soll der KuBiC sein, der grundsätzlich als großes Bürgerhaus betrachtet 
werden kann. Deshalb ist eine Verortung im Amt 41 aus fachlicher Sicht zu empfehlen. Um die 
dadurch entstandene Aufgabenschärfung für Amt 41 beizubehalten, wird ebenfalls empfohlen, 
das Kinderkulturbüro und Teile der Kulturförderung bei Amt 47 anzusiedeln.  
 
Um darüber hinaus die organisatorische Perspektive zu berücksichtigen, wurde in einem stadt-
internen Arbeitstreffen der Referentin von Referat IV - Kultur, Bildung und Jugend, den Amtslei-
tungen von Amt 41 und 47 und Beteiligten aus dem Personal und Organisationsamt eine finale 
Entscheidung zur zukünftigen aufbauorganisatorischen Verortung des KuBiCs und den weite-
ren aufgabenbezogenen Konsequenzen herausgearbeitet. Die Entscheidung und die Begrün-
dungen für diese ist im nachfolgenden Abschnitt dargestellt. 
 

1.4 Empfehlung zur zukünftigen Verortung des KuBiCs mit daraus entstehenden Konse-
quenzen für Amt 41 und Amt 47 
 
Als Ergebnis der Organisationsuntersuchung „Entwicklung einer neuen Aufbau- und Ablaufor-
ganisation mit Wirtschaftlichkeitsberechnung (für Teilbereiche) sowie Personalbemessung für 
das Bürger-Kultur-Büro und dessen Schnittstellen im Kultur- und Bildungscampus Frankenhof 
und deren Implementierung“ wird die aufbauorganisatorische Verortung für den KuBiC bei Amt 
41 empfohlen. Gründe für die Ansiedlung bei Amt 41 sind der thematische Zusammenhang 
des Kultur- und Bildungscampus zum Thema Stadtteilarbeit sowie die Nähe des Amtes für So-
ziokultur zu den Vereinen.  
Die Verortung des Kultur- und Bildungscampus ist aufgabenorientiert somit am effizientesten 
bei Amt 41.  
 
Dadurch ergeben sich ab 01.04.2021 folgende organisatorische Veränderungen für Amt 41 
sowie für Amt 47: 
 
Das bisherige Amt für Soziokultur erhält künftig die Bezeichnung Amt für Stadtteilarbeit. 
Die Ansiedlung des Bürger-Kultur-Büros (KuBiC) bei Amt 41 bedingt eine partielle Verlagerung 
der Planstellen aus der Abteilung 473 – Frankenhof und Verwaltung zu Amt 41, sowie die Ver-
lagerung von VZÄs aus Arbeitsvorgängen, die bereits in Amt 47 und Amt 43 ausgeübt werden. 
Die Umhängung der Stellenanteile erfolgt im Rahmen der Umsetzungsphase „Entwicklung ei-
ner neuen Aufbau- und Ablauforganisation mit Wirtschaftlichkeitsberechnung (für Teilbereiche) 
sowie Personalbemessung für das Bürger-Kultur- Büro und dessen Schnittstellen im Kultur- 
und Bildungscampus Frankenhof und deren Implementierung“.  
 
Darüber hinaus wurden Empfehlungen aus der Aufgaben- und Strukturrevision des Stadtju-
gendamtes mit im Projekt geprüft und sollen mit den Ergebnissen umgesetzt werden: 

 
Die Aufgabe „Abenteuerspielplätze“ (bislang Teil v. Abt. 411) wird von Amt 41 zu Amt 51 – Abt. 
513 Jugendsozialarbeit und Jugendarbeit verlagert. 
 
Die Aufgabe „Kinderkulturbüro“ (bislang Teil v. Abt. 412) wird von Amt 41 zu Amt 47 verlagert. 
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Die Aufgabe „Eltern-Kind-Gruppenarbeit“ (bislang Teil v. Abt. 412) wird von Amt 41 zu Amt 51 
– SG 514-4 Familienpädagogische Einrichtungen und Familienstützpunkte, Koordinierungsstel-
le Familienbildung verlagert. 
 
Die Aufgabe „Kulturförderung“ (bislang Teil v. Abt. 411) wird zwischen Amt 41 und Amt 47 auf-
geteilt. 
 
Aufbauorganisation Amt für Stadtteilarbeit (Amt 41) ab 01.04.2021:  

 

 
 
Aufbauorganisation Kulturamt (Amt 47) ab 01.04.2021:  
 

 
 

Die genaue Zuordnung der Planstellen des Amtes für Stadtteilarbeit sowie des Kulturamtes 
wird im Zuge der Aufgabenverschiebungen in den kommenden Monaten durch die Verwaltung 
geprüft und vorgenommen.  

 
1.5 Ergebnisse der Personalbedarfsermittlung 

Nachdem die geeignetste Option zur aufbauorganisatorischen Verortung des KuBiCs identifi-
ziert wurde, galt es im nächsten Schritt, eine Personalbemessung für das BüKo vorzunehmen. 
Die Personalbemessung nimmt ihren Ausgangspunkt bei den Aufgaben und Prozessen, die im 
BüKo zukünftig wahrgenommen werden, und basiert auf statistischen Daten zu den Fallzahlen 
(Statistik 2019) und idealtypischen Bearbeitungsdauern für die Durchführung der Aufgaben, die 
sich aus den Prozessdokumentationen der beteiligten Nutzer*innen entnehmen lassen. Der 
Bedarf wurde als Produkt aus Mengen und Zeiteinsatz berechnet und ins Verhältnis zu den 
verfügbaren Jahresarbeitsminuten eines Vollzeitäquivalents (VZÄ) gestellt. Dabei wurden die in 
der Stadt Erlangen gültigen und vom Personal- und Organisationsamt genutzten zeitlichen 
Standards verwendet. 
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Im Ergebnis liegt der benötigte Personalbedarf für nutzer*innenspezifische und  
nutzer*innenübergreifende Aufgaben im BüKo vor. Er wurde ins Verhältnis zu den zur Verfü-
gung stehenden Personalressourcen der einzelnen Nutzer*innen gemäß den Stellenplänen 
von 2020 gesetzt, um Stellenmehr- bzw. Stelleminderbedarfe zu identifizieren. Die nachfolgen-
de Grafik zeigt das Ergebnis der Personalbedarfsermittlung und gibt Auskunft über das Ergeb-
nis des Abgleichs mit den Stellenplänen.  
 
Hierbei ist zu beachten, dass die Personalbemessung der Veranstaltungstechnik nicht Teil des 
Auftrags durch die gfa public GmbH war. Der Vollständigkeit bzw. Transparenz halber werden 
die 2,5 VZÄ Veranstaltungstechnik jedoch mit aufgeführt, denn der Betrieb des KuBiC erfordert 
auch in diesem Bereich eine Stellenmehrung. 
 
Die bayerische Versammlungsstättenverordnung schreibt vor, dass bühnentechnische Anla-
gen, wie sie im KuBiC sowohl im kleinen wie auch im großen Saal vorhanden sein werden, von 
Veranstaltungsfachkräften bedient werden müssen: Die Verantwortlichen für Veranstaltungs-
technik müssen mit den bühnen-, studio- und beleuchtungstechnischen und sonstigen techni-
schen Einrichtungen der Versammlungsstätten vertraut sein und deren Sicherheit und Funkti-
onsfähigkeit, insbesondere hinsichtlich des Brandschutzes, während des Betriebes gewährleis-
ten. In Einzelfällen kann die Bedienung an eine fachkundige Person durch die Fachkraft dele-
giert werden, wenn von der bühnentechnischen Einrichtung keine Gefahr ausgeht. Dies zu be-
urteilen ist jedoch zuvor Aufgabe des/der Veranstaltungstechniker/s.  
Die Expertise von Veranstaltungstechnikern ist also grundsätzlich in einem Haus von der Grö-
ße des KuBiC zwingend erforderlich, insbesondere bei der Erarbeitung von Sicherheitskonzep-
ten unterschiedlicher Veranstaltungen.  
 
Eine Personalbemessung Veranstaltungstechnik ohne Kenntnis des Betriebs ist nur über Er-
fahrungswerte und mit Hilfe von prospektiven Saalbelegungsplänen möglich. Erfahrungswerte 
wurden mittels eines Interviews des leitenden Veranstaltungstechnikers E-Werk mit AL 47 eru-
iert. Die Annahme der Saalbelegungen ging von den beiden Hauptsälen mit einer ca. 80%-igen 
Auslastung aus (5-Tage-Auslastung) und bezog eine punktuelle Aufgabenwahrnehmung des 
Veranstaltungstechnikers in den Bürgerhäusern mit ein. 
 
Die Darlegung der Aufgaben 
 

 Verantwortung für die gesamte Veranstaltungstechnik und Konferenztechnik im KuBiC 
und allen sonstigen städtischen Bürgerhäusern, 

 die Verantwortung für Planung und Betreuung von Veranstaltungen bzw. deren Delega-
tion auf eingewiesenes Fachpersonal, 

 die Beschaffung und Wartung der technischen Geräte, 

 die Schnittstelle zur Konferenztechnik (hier: Aufgabengebiet Hausverwalter – Erfahrung 
zeigt: Mitverantwortung notwendig) 

 Schulung und Einweisung von Personal in die jeweilige zu nutzende Technik 

 Mitarbeit bei der Erstellung, Überwachung und Pflege von Sicherheitskonzepten 

 Mitwirkung beim vorbeugenden Brandschutz 

 Mitwirkung bei der Erstellung des Jahresprogrammes für KuBiC und städtische Bürger-
häuser 

 
ergab eine Einschätzung von 2,5 VZÄs für die Pool-Lösung für das Amt für Stadtteilarbeit.  
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Abbildung 4: Ergebnisse der Personalbedarfsermittlung 

 
Für den Betrieb des KuBiC werden also 7,29 VZÄ für die Wahrnehmung der BüKo-Aufgaben 
im engeren Sinn zzgl. 1,0 VZÄ für die Abteilungsleitung und 2,5 VZÄ für eine Poollösung für 
Veranstaltungstechnik (KuBiC und Bürgerhäuser) benötigt. Von diesen insgesamt benötigten 
10,79 VZÄ können ca. 5,79 VZÄ mit Personalressourcen aus den aktuellen Stellenplänen ge-
deckt werden. Es wird empfohlen, den Stellenmehrbedarf von ca. 5 VZÄ (ca. 3 VZÄ für das 
BüKo und 2 VZÄ für die Poollösung Veranstaltungstechnik) durch eine Stellenmehrung zu de-
cken. Die notwendigen Stellen müssen im Rahmen eines Stellenplanverfahrens geschaffen 
werden. Nur mit der bereits vorhandenen Personalausstattung kann der KuBiC nicht entspre-
chend in den Betrieb genommen werden. 
 
 

1.6 Ableitung von Stellenprofilen und Berechnung der Personalkosten zum Betrieb des 
BüKos 
Im nächsten Schritt erfolgte die Ableitung der zukünftigen Stellenprofile für Personalressourcen 
in Höhe von 7,29 VZÄ, die für die Wahrnehmung der Aufgaben im BüKo benötigt werden. Da-
zu erstellte das Personal- und Organisationsamt passende Stellenprofile und nahm eine ent-
sprechende Stellenbewertung vor, auf deren Grundlage eine Berechnung der jährlichen Per-
sonaldurchschnittskosten vorgenommen wurde. 
 
Bei der Zusammenstellung der Stellenprofile wurden verschiedene Varianten miteinander ver-
glichen und die aus Kosten- und Nutzengesichtspunkten beste Variante ausgewählt. Diese 
sieht zwei unterschiedliche Stellenprofile vor: 
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1. Sachbearbeitung (Verwaltung): Generalist*in zur Wahrnehmung von Front Office, Back 
Office und operativen Aufgaben, A 6 BayBesG bzw. EG 6 TVöD 

2. Systemadministration, EG 8 TVöD (Teil A Nr. II 2 EntgO – Beschäftigte in der Informa-
tions- und Kommunikationstechnik) 

 
Die Berechnung der jährlichen Personaldurchschnittskosten für die Wahrnehmung der BüKo-
Aufgaben erfolgte auf Basis der Personaldurchschnittskostentabelle der Stadt Erlangen und ist 
nachfolgend dargestellt. Es ergeben sich 381.315 € Kosten pro Jahr.  
 

 
Abbildung 5: Berechnung der Personaldurchschnittskosten 

Aus Sicht der beteiligten Ämter und von gfa | public ist es mit den dargestellten Ressourcen mög-
lich, den KuBiC zu einem lebendigen und zukunftsgerichteten Bürgerhaus zu entwickeln.  
 
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Federführend wird das Amt für Soziokultur für die Umsetzungsplanung des Kultur- und Bil-
dungscampus tätig. Für die Umsetzung der Aufgabenverschiebungen des Amtes für Soziokul-
tur, des Kulturamtes sowie des Stadtjugendamtes werden die beteiligten Ämter jeweils für ih-
ren Bereich tätig. Das Personal- und Organisationsamt unterstützt die Ämter bei der Umset-
zung, um den Betrieb in der neuen Aufbauorganisation zum 01.04.2021 aufnehmen zu können. 

 
3. Prozesse und Strukturen 

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

 Zur termingerechten Realisierung des Kultur- und Bildungscampus, der neuen Aufbaustruktur 
in Amt 41 und Amt 47 sowie der Aufgabenverschiebungen in den Ämtern 41, 47 und 51 zum 
01.04.2021 wurde die organisatorische Umsetzungsgestaltung durch die Verwaltung bereits 
begonnen. Die entsprechende Zuordnung der einzelnen Planstellen erfolgt im Rahmen einer 
Organisationsverfügung nach dem Stadtratsbeschluss am 24.02.2021. 

 
4. Klimaschutz: 

 
Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz: 
 

  nein  
 
5. Ressourcen  

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Personalkosten neu 
(brutto): 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,0 VZÄ BüKo Mitarbeiter*innen 
 
1,40 VZÄ Systemadministration 
 
 
2,0 VZÄ Veranstaltungstechni-
ker*innen 
 
Personalkosten gesamt neu  
(brutto): 

154.500 €  
 
77.980 €  
 
 
111.400 €  
 
 
ca. 343.880 € jährlich 
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Personalkosten bereits 
vorhanden (brutto): 
 

2,89 VZÄ BüKo Mitarbeiter*innen 
 
0,5 VZÄ Veranstaltungstechniker*in 
 
1,0 VZÄ Abteilungsleitung 412 
 
 
 
 
 
Personalkosten gesamt bereits 
vorhanden (brutto): 

148.835 €  
 
27.850 €  
 
(****Personalkosten können zum 
derzeitigen Zeitpunkt noch nicht 
berechnet werden, da der Stel-
lenwert noch nicht feststeht) 
 
 
176.685 € jährlich  
(****zuzüglich Personalkosten 
Abteilungsleitung 412 – Planstel-
le ist im Stellenplan von Abtei-
lung 473 bereits vorhanden) 
 

 
 

Haushaltsmittel  

 
         sind nicht vorhanden 
 
 
  
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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